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(4) 1 In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren. 2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel
vor, wenn der Täter
1. eine Schwangere zum Schwangerschaftsabbruch nötigt oder
2. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger mißbraucht.

§ 241 Bedrohung. (1) Wer einen Menschen mit der Begehung einer gegen
ihn oder eine ihm nahestehende Person gerichteten rechtswidrigen Tat gegen
die sexuelle Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche
Freiheit oder gegen eine Sache von bedeutendem Wert bedroht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer einen Menschen mit der Begehung eines gegen ihn oder eine ihm
nahestehende Person gerichteten Verbrechens bedroht, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) Ebenso wird bestraft, wer wider besseres Wissen einem Menschen vor-
täuscht, daß die Verwirklichung eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende
Person gerichteten Verbrechens bevorstehe.

(4) Wird die Tat öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten
eines Inhalts (§ 11 Absatz 3) begangen, ist in den Fällen des Absatzes 1 auf
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder auf Geldstrafe und in den Fällen der
Absätze 2 und 3 auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder auf Geldstrafe zu
erkennen.

(5) Die für die angedrohte Tat geltenden Vorschriften über den Strafantrag
sind entsprechend anzuwenden.

§ 241a Politische Verdächtigung. (1) Wer einen anderen durch eine An-
zeige oder eine Verdächtigung der Gefahr aussetzt, aus politischen Gründen
verfolgt zu werden und hierbei im Widerspruch zu rechtsstaatlichen Grund-
sätzen durch Gewalt- oder Willkürmaßnahmen Schaden an Leib oder Leben
zu erleiden, der Freiheit beraubt oder in seiner beruflichen oder wirtschaftli-
chen Stellung empfindlich beeinträchtigt zu werden, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Mitteilung über einen anderen macht oder
übermittelt und ihn dadurch der in Absatz 1 bezeichneten Gefahr einer politi-
schen Verfolgung aussetzt.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Wird in der Anzeige, Verdächtigung oder Mitteilung gegen den anderen

eine unwahre Behauptung aufgestellt oder ist die Tat in der Absicht begangen,
eine der in Absatz 1 bezeichneten Folgen herbeizuführen, oder liegt sonst ein
besonders schwerer Fall vor, so kann auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu
zehn Jahren erkannt werden.

Neunzehnter Abschnitt. Diebstahl und Unterschlagung
§ 242 Diebstahl. (1) Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in
der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zu-
zueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
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§ 243 Besonders schwerer Fall des Diebstahls. (1) 1 In besonders schwe-
ren Fällen wird der Diebstahl mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn
Jahren bestraft. 2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der
Täter
1. zur Ausführung der Tat in ein Gebäude, einen Dienst- oder Geschäftsraum

oder in einen anderen umschlossenen Raum einbricht, einsteigt, mit einem
falschen Schlüssel oder einem anderen nicht zur ordnungsmäßigen Öffnung
bestimmten Werkzeug eindringt oder sich in dem Raum verborgen hält,

2. eine Sache stiehlt, die durch ein verschlossenes Behältnis oder eine andere
Schutzvorrichtung gegen Wegnahme besonders gesichert ist,

3. gewerbsmäßig stiehlt,
4. aus einer Kirche oder einem anderen der Religionsausübung dienenden

Gebäude oder Raum eine Sache stiehlt, die dem Gottesdienst gewidmet ist
oder der religiösen Verehrung dient,

5. eine Sache von Bedeutung für Wissenschaft, Kunst oder Geschichte oder für
die technische Entwicklung stiehlt, die sich in einer allgemein zugänglichen
Sammlung befindet oder öffentlich ausgestellt ist,

6. stiehlt, indem er die Hilflosigkeit einer anderen Person, einen Unglücksfall
oder eine gemeine Gefahr ausnutzt oder

7. eine Handfeuerwaffe, zu deren Erwerb es nach dem Waffengesetz der Er-
laubnis bedarf, ein Maschinengewehr, eine Maschinenpistole, ein voll- oder
halbautomatisches Gewehr oder eine Sprengstoff enthaltende Kriegswaffe im
Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes oder Sprengstoff stiehlt.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 bis 6 ist ein besonders schwerer

Fall ausgeschlossen, wenn sich die Tat auf eine geringwertige Sache bezieht.

§ 244 Diebstahl mit Waffen; Bandendiebstahl; Wohnungseinbruch-
diebstahl. (1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird
bestraft, wer
1. einen Diebstahl begeht, bei dem er oder ein anderer Beteiligter

a) eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt,
b) sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer

anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern
oder zu überwinden,

2. als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Raub oder
Diebstahl verbunden hat, unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds
stiehlt oder

3. einen Diebstahl begeht, bei dem er zur Ausführung der Tat in eine Wohnung
einbricht, einsteigt, mit einem falschen Schlüssel oder einem anderen nicht
zur ordnungsmäßigen Öffnung bestimmten Werkzeug eindringt oder sich in
der Wohnung verborgen hält.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 3 ist die Strafe

Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.
(4) Betrifft der Wohnungseinbruchdiebstahl nach Absatz 1 Nummer 3 eine

dauerhaft genutzte Privatwohnung, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem
Jahr bis zu zehn Jahren.
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§ 244a Schwerer Bandendiebstahl. (1) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr
bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer den Diebstahl unter den in § 243 Abs. 1
Satz 2 genannten Voraussetzungen oder in den Fällen des § 244 Abs. 1 Nr. 1
oder 3 als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Raub
oder Diebstahl verbunden hat, unter Mitwirkung eines anderen Bandenmit-
glieds begeht.

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Mona-
ten bis zu fünf Jahren.

§ 245 Führungsaufsicht. In den Fällen der §§ 242 bis 244a kann das Ge-
richt Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1).

§ 2461) Unterschlagung. (1) Wer eine fremde bewegliche Sache sich oder
einem Dritten rechtswidrig zueignet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit
schwererer Strafe bedroht ist.

(2) Ist in den Fällen des Absatzes 1 die Sache dem Täter anvertraut, so ist die
Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 247 Haus- und Familiendiebstahl. Ist durch einen Diebstahl oder eine
Unterschlagung ein Angehöriger, der Vormund oder der Betreuer verletzt oder
lebt der Verletzte mit dem Täter in häuslicher Gemeinschaft, so wird die Tat
nur auf Antrag verfolgt.

§ 248 (weggefallen)

§ 248a Diebstahl und Unterschlagung geringwertiger Sachen. Der
Diebstahl und die Unterschlagung geringwertiger Sachen werden in den Fällen
der §§ 242 und 246 nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, daß die Strafver-
folgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafver-
folgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.

§ 248b Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs. (1) Wer ein Kraftfahr-
zeug oder ein Fahrrad gegen den Willen des Berechtigten in Gebrauch nimmt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die
Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.
(4) Kraftfahrzeuge im Sinne dieser Vorschrift sind die Fahrzeuge, die durch

Maschinenkraft bewegt werden, Landkraftfahrzeuge nur insoweit, als sie nicht
an Bahngleise gebunden sind.

§ 248c Entziehung elektrischer Energie. (1) Wer einer elektrischen An-
lage oder Einrichtung fremde elektrische Energie mittels eines Leiters entzieht,
der zur ordnungsmäßigen Entnahme von Energie aus der Anlage oder Einrich-
tung nicht bestimmt ist, wird, wenn er die Handlung in der Absicht begeht, die

1) Beachte auch §§ 34 ff. DepotG idF der Bek. v. 11.1.1995 (BGBl. I S. 34), zuletzt geänd. durch G
v. 3.6.2021 (BGBl. I S. 1423).
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elektrische Energie sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Die §§ 247 und 248a gelten entsprechend.
(4) 1Wird die in Absatz 1 bezeichnete Handlung in der Absicht begangen,

einem anderen rechtswidrig Schaden zuzufügen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe
bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 2Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.

Zwanzigster Abschnitt. Raub und Erpressung
§ 249 Raub. (1) Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung
von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben eine fremde
bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder
einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter
einem Jahr bestraft.

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Mona-
ten bis zu fünf Jahren.

§ 250 Schwerer Raub. (1) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu
erkennen, wenn
1. der Täter oder ein anderer Beteiligter am Raub

a) eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt,
b) sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer

anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern
oder zu überwinden,

c) eine andere Person durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesund-
heitsschädigung bringt oder

2. der Täter den Raub als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten
Begehung von Raub oder Diebstahl verbunden hat, unter Mitwirkung eines
anderen Bandenmitglieds begeht.
(2) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der

Täter oder ein anderer Beteiligter am Raub
1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet,
2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 eine Waffe bei sich führt oder
3. eine andere Person

a) bei der Tat körperlich schwer mißhandelt oder
b) durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt.
(3) In minder schweren Fällen der Absätze 1 und 2 ist die Strafe Freiheits-

strafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.

§ 251 Raub mit Todesfolge. Verursacht der Täter durch den Raub (§§ 249
und 250) wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen, so ist die
Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.

§ 252 Räuberischer Diebstahl. Wer, bei einem Diebstahl auf frischer Tat
betroffen, gegen eine Person Gewalt verübt oder Drohungen mit gegenwärti-
ger Gefahr für Leib oder Leben anwendet, um sich im Besitz des gestohlenen
Gutes zu erhalten, ist gleich einem Räuber zu bestrafen.
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§ 253 Erpressung. (1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder
durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung
oder Unterlassung nötigt und dadurch dem Vermögen des Genötigten oder
eines anderen Nachteil zufügt, um sich oder einen Dritten zu Unrecht zu
bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.

(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die
Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen
ist.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) 1 In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter

einem Jahr. 2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten
Begehung einer Erpressung verbunden hat.

§ 254 (weggefallen)

§ 255 Räuberische Erpressung. Wird die Erpressung durch Gewalt gegen
eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr
für Leib oder Leben begangen, so ist der Täter gleich einem Räuber zu
bestrafen.

§ 256 Führungsaufsicht. In den Fällen der §§ 249 bis 255 kann das Gericht
Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1).

Einundzwanzigster Abschnitt. Begünstigung und Hehlerei
§ 257 Begünstigung. (1) Wer einem anderen, der eine rechtswidrige Tat
begangen hat, in der Absicht Hilfe leistet, ihm die Vorteile der Tat zu sichern,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Die Strafe darf nicht schwerer sein als die für die Vortat angedrohte
Strafe.

(3) 1Wegen Begünstigung wird nicht bestraft, wer wegen Beteiligung an der
Vortat strafbar ist. 2Dies gilt nicht für denjenigen, der einen an der Vortat
Unbeteiligten zur Begünstigung anstiftet.

(4) 1Die Begünstigung wird nur auf Antrag, mit Ermächtigung oder auf
Strafverlangen verfolgt, wenn der Begünstiger als Täter oder Teilnehmer der
Vortat nur auf Antrag, mit Ermächtigung oder auf Strafverlangen verfolgt
werden könnte. 2 § 248a gilt sinngemäß.

§ 258 Strafvereitelung. (1) Wer absichtlich oder wissentlich ganz oder zum
Teil vereitelt, daß ein anderer dem Strafgesetz gemäß wegen einer rechtswid-
rigen Tat bestraft oder einer Maßnahme (§ 11 Abs. 1 Nr. 8) unterworfen wird,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer absichtlich oder wissentlich die Vollstreckung
einer gegen einen anderen verhängten Strafe oder Maßnahme ganz oder zum
Teil vereitelt.

(3) Die Strafe darf nicht schwerer sein als die für die Vortat angedrohte
Strafe.

(4) Der Versuch ist strafbar.
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(5) Wegen Strafvereitelung wird nicht bestraft, wer durch die Tat zugleich
ganz oder zum Teil vereiteln will, daß er selbst bestraft oder einer Maßnahme
unterworfen wird oder daß eine gegen ihn verhängte Strafe oder Maßnahme
vollstreckt wird.

(6) Wer die Tat zugunsten eines Angehörigen begeht, ist straffrei.

§ 258a Strafvereitelung im Amt. (1) Ist in den Fällen des § 258 Abs. 1 der
Täter als Amtsträger zur Mitwirkung bei dem Strafverfahren oder dem Ver-
fahren zur Anordnung der Maßnahme (§ 11 Abs. 1 Nr. 8) oder ist er in den
Fällen des § 258 Abs. 2 als Amtsträger zur Mitwirkung bei der Vollstreckung
der Strafe oder Maßnahme berufen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder Geldstrafe.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) § 258 Abs. 3 und 6 ist nicht anzuwenden.

§ 259 Hehlerei. (1) Wer eine Sache, die ein anderer gestohlen oder sonst
durch eine gegen fremdes Vermögen gerichtete rechtswidrige Tat erlangt hat,
ankauft oder sonst sich oder einem Dritten verschafft, sie absetzt oder absetzen
hilft, um sich oder einen Dritten zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Die §§ 247 und 248a gelten sinngemäß.
(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 260 Gewerbsmäßige Hehlerei; Bandenhehlerei. (1) Mit Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer die Hehlerei
1. gewerbsmäßig oder
2. als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Raub,

Diebstahl oder Hehlerei verbunden hat,
begeht.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 260a Gewerbsmäßige Bandenhehlerei. (1) Mit Freiheitsstrafe von ei-
nem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer die Hehlerei als Mitglied einer
Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Raub, Diebstahl oder Hehlerei
verbunden hat, gewerbsmäßig begeht.

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Mona-
ten bis zu fünf Jahren.

§ 261 Geldwäsche. (1) 1Wer einen Gegenstand, der aus einer rechtswid-
rigen Tat herrührt,
1. verbirgt,
2. in der Absicht, dessen Auffinden, dessen Einziehung oder die Ermittlung

von dessen Herkunft zu vereiteln, umtauscht, überträgt oder verbringt,
3. sich oder einem Dritten verschafft oder
4. verwahrt oder für sich oder einen Dritten verwendet, wenn er dessen

Herkunft zu dem Zeitpunkt gekannt hat, zu dem er ihn erlangt hat,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 2 In den
Fällen des Satzes 1 Nummer 3 und 4 gilt dies nicht in Bezug auf einen Gegen-
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stand, den ein Dritter zuvor erlangt hat, ohne hierdurch eine rechtswidrige Tat
zu begehen. 3Wer als Strafverteidiger ein Honorar für seine Tätigkeit annimmt,
handelt in den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 und 4 nur dann vorsätzlich, wenn
er zu dem Zeitpunkt der Annahme des Honorars sichere Kenntnis von dessen
Herkunft hatte.

(2) Ebenso wird bestraft, wer Tatsachen, die für das Auffinden, die Einzie-
hung oder die Ermittlung der Herkunft eines Gegenstands nach Absatz 1 von
Bedeutung sein können, verheimlicht oder verschleiert.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Wer eine Tat nach Absatz 1 oder Absatz 2 als Verpflichteter nach § 2 des

Geldwäschegesetzes begeht, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu
fünf Jahren bestraft.

(5) 1 In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu zehn Jahren. 2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel
vor, wenn der Täter gewerbsmäßig handelt oder als Mitglied einer Bande, die
sich zur fortgesetzten Begehung von Geldwäsche verbunden hat.

(6) 1Wer in den Fällen des Absatzes 1 oder 2 leichtfertig nicht erkennt, dass
es sich um einen Gegenstand nach Absatz 1 handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 2 Satz 1 gilt in den Fällen des
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 nicht für einen Strafverteidiger, der ein
Honorar für seine Tätigkeit annimmt.

(7) Wer wegen Beteiligung an der Vortat strafbar ist, wird nach den Absät-
zen 1 bis 6 nur dann bestraft, wenn er den Gegenstand in den Verkehr bringt
und dabei dessen rechtswidrige Herkunft verschleiert.

(8) Nach den Absätzen 1 bis 6 wird nicht bestraft,
1. wer die Tat freiwillig bei der zuständigen Behörde anzeigt oder freiwillig eine

solche Anzeige veranlasst, wenn nicht die Tat zu diesem Zeitpunkt bereits
ganz oder zum Teil entdeckt war und der Täter dies wusste oder bei ver-
ständiger Würdigung der Sachlage damit rechnen musste, und

2. in den Fällen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 unter den in Nummer 1
genannten Voraussetzungen die Sicherstellung des Gegenstandes bewirkt.

(9) Einem Gegenstand im Sinne des Absatzes 1 stehen Gegenstände, die aus
einer im Ausland begangenen Tat herrühren, gleich, wenn die Tat nach
deutschem Strafrecht eine rechtswidrige Tat wäre und
1. am Tatort mit Strafe bedroht ist oder
2. nach einer der folgenden Vorschriften und Übereinkommen der Europäi-

schen Union mit Strafe zu bedrohen ist:
a) Artikel 2 oder Artikel 3 des Übereinkommens vom 26. Mai 1997 auf-

grund von Artikel K.3 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags über die Euro-
päische Union über die Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der
Europäischen Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der Europäischen
Union beteiligt sind (BGBl. 2002 II S. 2727, 2729),

b) Artikel 1 des Rahmenbeschlusses 2002/946/JI des Rates vom 28. Novem-
ber 2002 betreffend die Verstärkung des strafrechtlichen Rahmens für die
Bekämpfung der Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum
unerlaubten Aufenthalt (ABl. L 328 vom 5.12.2002, S. 1),
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c) Artikel 2 oder Artikel 3 des Rahmenbeschlusses 2003/568/JI des Rates
vom 22. Juli 2003 zur Bekämpfung der Bestechung im privaten Sektor
(ABl. L 192 vom 31.7.2003, S. 54),

d) Artikel 2 oder Artikel 3 des Rahmenbeschlusses 2004/757/JI des Rates
vom 25. Oktober 2004 zur Festlegung von Mindestvorschriften über die
Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen und die Strafen im Bereich
des illegalen Drogenhandels (ABl. L 335 vom 11.11.2004, S. 8), der zuletzt
durch die Delegierte Richtlinie (EU) 2019/369 (ABl. L 66 vom 7.3.2019,
S. 3) geändert worden ist,

e) Artikel 2 Buchstabe a des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates vom
24. Oktober 2008 zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität (ABl. L
300 vom 11.11.2008, S. 42),

f) Artikel 2 oder Artikel 3 der Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung und Bekämp-
fung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Erset-
zung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates (ABl. L 101 vom
15.4.2011, S. 1),

g) den Artikeln 3 bis 8 der Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie
der Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2004/
68/JI des Rates (ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1; L 18 vom 21.1.2012,
S. 7) oder

h) den Artikeln 4 bis 9 Absatz 1 und 2 Buchstabe b oder den Artikeln 10
bis 14 der Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 15. März 2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und zur Änderung des
Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

(10) 1Gegenstände, auf die sich die Straftat bezieht, können eingezogen
werden. 2 § 74a ist anzuwenden. 3Die §§ 73 bis 73e bleiben unberührt und
gehen einer Einziehung nach § 74 Absatz 2, auch in Verbindung mit den §§ 74a
und 74c, vor.

§ 262 Führungsaufsicht. In den Fällen der §§ 259 bis 261 kann das Gericht
Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1).

Zweiundzwanzigster Abschnitt. Betrug und Untreue
§ 263 Betrug. (1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen da-
durch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung
oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) 1 In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs

Monaten bis zu zehn Jahren. 2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel
vor, wenn der Täter
1. gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetz-

ten Begehung von Urkundenfälschung oder Betrug verbunden hat,
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1 StGB §§ 262, 263 Besonderer Teil. 22. Abschnitt


